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1. Allgemeine Verwaltungs-Sachen.

Mittheilungen
über den Stand der Rindberpest.

XVIII.

1. Deutschland.

Nach den bis zum 30. September reichenden Berichten hat die im preußischen Regierungs-Bezirke
Oppeln aufgetretene Rinderpest auch die Ortschaft Deutsch Pickar im Kreise Beuthen ergriffen. Es sind
bisher in 77 infizirten Gehöften der Ortschaften Beuthen mit Dombrowa, Noßberg, Macheikowitz und
Vobrek im Ganzen 133 Stück Vieh erkrankt, 17 gefallen und 560 auf Anordnung der Behörde getödtet. Die
Desinfektion von 75 Gehöften ist bereits vollständig durchgeführt.

2. Oesterreich-Ungarn.
Der Stand ist im Wesentlichen unverändert geblieben (vergl. Seite 295).

Nußland.3.

Nach den bis zum 1. September (alten Styls) lautenden, durchschnittlich den Zeitraum von einem
Monat umfassenden Nachrichten waren in den vorzugsweise verseuchten Gouvernements Warschau, Lublin,
Lomscha, Minsk, Bessarablen, Witebsk, Volhynien, Wiätka, Grodno, Kasan, Kaluga, Kuban,
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Kursk, Odessa, Pensa, Poltawa, Simbirsk, Taurien, Tambow, Twer, Tobolsk, Ural und
Charkow gegen 18,000 Stück Vieh an der Rinderpest erkrankt; außerdem in den Gouvernements Nadom,
Siedletz, Plotz, Astrachan, Novgorod und Moskau gegen 200. Gefallen bezw. getödtet sind in den
erwähnten Gouvernements in demselben Zeitraume gegen 14,000 Stück.

Auf Grund des 8. 362 des Strafgesetzbuches sind

. der Arbeiter Johann Grabowski, 23 Jahre alt, aus Wloclawek in Russisch-Polen, nach

erfolgter gerichilicher Bestrasung wegen Lanbstreichens und Bettelns, durch Beschluß der König-
lich preußischen Regierung zu Marienwerder, vom 5. September 1873;

. der Stanislaus v. Polomski, 38 Jahre alt, aus Suhl, Kreis Olkusz in Rußland, nach

erfolgter gerichtlicher Bestrafung wegen Landstreichens und Führung eines falschen Namens,
durch Beschluß der Königlich preußischen Regierung zu Marienwerder vom 12. September 1873;

. der Tagelöhner Franz Cambas, geboren am 23. April 1833 zu Ciry (Departement der

Meurthe in Frankreich), nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung wegen Landstreichens, durch
Veschluß des Kaiserlichen Präsidenten von Lothringen vom 22. September 1873;

. der Korbmacher Johann Reiland, 33 Jahre alt, geboren zu Helmdingen, Großherzogthum
Luxemburg, nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung wegen Landstreichens, durch Beschluß des
Kaiserlichen Präsidenten von Lothringen vom 23. September 1873;

.l die Nätherin Honorine Jumel, geboren den 26. Januar 1849 in Buzy bei Etain in Frankreich,

nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung wegen gewerbmäßiger Unzucht und Landstreichens;

. die Nätherin Bertha Vricout, 21 Jahre alt, geboren in Verdun, wohnhaft in Metz, nach
erfolgker gerichtlicher Bestrafung wegen gewerbmäßiger Unzucht;
## .““ K##ur Wjy vvveneOv# u### u 1) ZAutt 11 erdunt, %

richtlicher Bestrafungwegen gewerbmäßiger ürzuckt, % “ Berbun, nach erfolgter ge

Ku He-ndur, Veschluß des Kaiserlichen Präsidenten von Lothringen vom 27. Sep-

aus dem Neichsgebiete ausgewiesen worden.

—

d

S

SC

2. Münz-Wesen.

Nech der letzten Noti « ä
5 über die Ausprägung von Relchsgoldmünzen waren bis zum 13. Septe i

den Gcstsiten 2desn n leuschen Meics ein Swanzigmarkslicken 310.0 Mart und ir ir. .zin
126.690, t en. In der Woche vom 14. bis 20. September, bezw. bei der Münze #
Frankfurt a. M. in den beiden Wochen vom 7. bls 20. Se ind f n inne i enn

· .. September, sind ferner geprägt ücken:

in Nerlin 6,160,000 Mark, in Hannover 3,044,440 Mark, in Franlfurt a. — —
190,100 Mark, in Dresden 1,323,680 Mark, in Stuttgart 1285500 Mark und in Darmstadt 375 000 Mark

vod vSie Gesammt-Ausprägung stellt sich daher bis zum 20. September d. Is. auf 924 913,240 Mark,
ovon 793,222,760 Mark in Zwanzigmarkstücken und 126,690,480 Mark in Zehnmarkstücken bestehen. "
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3. Zoll= und Steuer-Wesen.

Nachweisung

der Einnahmen an Zäöllen und gemeinschaftlichen Steuern im Deutschen Reiche, sowic der Einnahmen

der Reichs-Post-, Reichs-Telegraphen= und Reichs-Eisenbahnen-Verwaltung für die Zeit vom 1. Jannar

bis zum Schlusse des Monats August 1873.

Die Sol.cin- *-5

nahme beträgt kati Einnahme
Bezeichunng vom Beginn 5%t !s&amp;m in demselben

" auf gemein- «

der * Jabres 5% HMWMliben Zeitraume
bis zum schaftliche 1

des Vorjahres.
Ei Schlusse des

nuahmen. ebengenannten Nechnung. (Spalte 4.)

Monats.
Tolr. 6 Thlr. Thlr. Thlr.

1. 2. 3. 4——

Eingangs= und Ausgangszol 30,175,759 16,203 30),159,556

Nübenzuckersteuer ..- 6,664,116J947,(39135,716,425
Salzslcuer........... 6,416,10i3: 1,5746,414,532

Tabackssleuer 206,587 40,921 165,666
Branntweinsteuer 9, 748, 195 2,158,078,590, 117
Uebergangsabgaben von Hranntwein ... 20,087 — 20,087

Vrausteuer . 3,569 161 13,805 3,555,266

Uebergangsabgaben von Vier 181,742 — 181,742

Wechselstempelsteuer ... 1,734,737 — 1,734,737

Post= und zeiungsverwaltung. .... — - — 19,824,071

Telegraphenverwaltung ·· — s— 2,548,484

Reichs-Eisenbahnen in Elsaß · Loihringen .. — — 53006

3,280,550

6393,521

196,142

7,117.,058
8,249

3,011,901

140,383

1,493,274

19,098,389
2,314,6585

Difserenz

zwischen den

Spalten 4

und 5.

+ mehr.
—weniger.

Thlr.

6.

26,339,965 J3,709591
+2,435,875

+ 2s,011

— 30,481

+ 473,059

+ 11,838

+ 513,365

+ 41,0,359

+ 211, 463
+

+

4,937,303 + 698,761
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welche zur Abfertigung des mit dem Anspruch auf Steuewt.

Ver#

derjenigen Steuersiel

Ertheilung der An

ur Abferigung8
des mit dem Anspruch auf Steuervergütung ausgehenden inländischen

Branntweins, sowie zur Erhheilung der Ausgangsbescheinigung) sind
efugt:

an der Grenze gegen das Ausland:

 — —

An der Binnengrenze gegen
Staaten des deutschen Zollgebiets.

Im Innern
der Staaten sind zur Abfertigung.)

des mit dem Anspruch auf

Steuervergütung ausseeendeninländischen Branntweins belugi:

——— drhuu ————————
 22. 3. —

Quupizuuamt Diedenhofen Haupyteueramt Straßvurg Dauptsteucramt Mülhausen

„ Metz Nebenzollamt 1.|| Hüningen » Schlettstabt

» Vic „ Hagenau

» Saarburg » Saargemünd

Schirmeck # Steueramt Colmar
„ Münster

,, Altkirch

Nebenzollamt I. Fontoy

» Amandvillers

„ Novcant

„ uortcourt

„ Markirch

Altmünsterol

St. Ludwig

f
«

l

Hiuauningen
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1 ausgehenden inländischen Branntweins, beziehungsweise zur

scheinigung befugt sind.
—

im Fall der Vorabfertigung des Branntweins im Innern
er Staaten (Spalte 3) und der Versendung h

nlerRaumverschluß auf Eisenbahnen oder zu Wasser sind
außer den in Spalte 1 und 2 aufgeführten Aemtern —

mr Ertheilung der Ausgangsbescheinigung befugt.
Bemerkungen.

 §* § §— ... .——.. — —

Benennung
der Aemter Ort derselben

– 5.

Nebenzollamt I. Chambrey Suu———————— 4“% Stertelen bllrien 915 ##
i des Branntweins nur dann vornehmen, wenn für dle gewählte

Si fertigung ,
'euemmt Weißenburg Auofuhrstraße dle Einrichtung besteht, daß nach ersolgter und bescheinigter

Revision die Gebinde unter ununterbrochener Aussicht in verschlußfählge

Eisenbahnwagen oder Schisse verladen und die letzteren Transportmittel

nach angelegtem Raumrerschlusse ohne Umladung demnächst dem an der

gewählten Eisenbahn oder Wasserstraße gelegenen Ausgangsamte zuge-

"* führt werden. Letzteres Amt hat alsdann die Ausgangsbescheinigung

auf der Ausfuhranmeldung abzugeben.

*) 2. Wenn die in Spalte 1 und 2 aufgeführten Abkfertlgungs-

ämter so gelegen sind, daß sie die Ausfuhr des Branntweins über die

Grenze nicht auf Grund der elgenen Wahrnehmung oder auf Grund der

Angabe von Begleltungsbeamten bescheinigen können, so haben sie den

abgesertigten Branntwein auf dle an der Grenze gelegenen Aemter ab-

zulassen, und Übernehmen dle letzteren alsdann die Ertheilung der Aus-

gangsbescheinigung.
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Auf dem Vahnhofe zu Oesterreichisch Jägerndorf ist ein Königlich preußisches Neben-Zollamt I.

errichtet, welches außer der demselben nach §. 128 des Freinzzjollhesetes zustehenden Besugniß ermächtigt ist,
Zollerhebungen in unbeschränkter Höhe vorzunehmen und Begleitscheine auszufertigen und zu erledigen.

4. Post= Wesen.

Vom 1. Oklober 1873 ab werden ei sämmtlichen Reichs-Postanstalten, außer den mit dem Frankostempel zu
/8 Groschen bez. 2 Kreuzer versehenen Formularen zu Postkarten gewöhnlicher Art, auch Formulare zu
Postkarten mit bezahlter Nückantwort, welche mit je 2 Frankostempeln à  Groschen bz. à 2 Kreuzer
bedruckt sind, zum Verkauf gestellt.

Diese Formulare werden, wie die gesiempelten Formulare zu Postkarten gewöhnlicher Art, zum Betrage
des Stempels an das Publikum abgelassen. Daneben wird der Verkauf von Postkarten gewöhnlicher Art und
von Postkarten mit bezahlter Rückantwort, welche nicht gestempelt und auch nicht mit Freimarken be-
klebt sind, unker den bisherigen Bedingungen fortgesetzt.

Die Poslkarten mit bezahlter Rückantwort können, außer im internen Verkehr des deutschen Reichs-
Possgebiets, auch im Verkehr mit Bayern, Württemberg und Luxemburg in Anwendung gebracht werden.

Kaiserliches General-Postamt.

Postdampfschiff-Verbindung Lübeck-Kopenhagen-Malmoe.
„Uo M 1. Fael A# Oi:zs OnkMS-Oboonen J orh. Al b b Dei

# ““t # brersal Nabsbher-uns war hrent dar Zeit vom 1. Oltobet
gang aus Lübeck: Sonntag, Mittwoch und Freitag um 4 Uhr Nachmi 7 -

kunst des ersten Zuges aus Berlin, V P fr Nachmiltags nach An

Ankunft in Kopenhagen: an den folgenden Tagen Morgens,
„ „ Malmoe: Mittags zum Anschlut an den um 2 Uhr Nachmittags nach Stockholm

abgehenden Eisenbahnzug;
Abgang aus Malmoe: Montag, Mittwoch und Freitag Vormittags,

aiss i o enbagen: s- .nkunft in eck: an den folgenden Tagen etwa um 6 Uhr früh, zum A —
. ersten Eisenbahnzug nach Verlin bz. Hannover. / Uhr frih, zun Auschluß an den

Berlin, den 15. September 1873.

Kaiserliches General-Postamt.

Französische Postdampfschiff=Verbindungen nach Brasilien, Uruguay und der Argentinischen Republik.
ach einer Mittheilung der französischen Postverwaltung legt vom Monat Oltober ab das am 5 jedes Monats

von Vordeaux nach Südamerika abgehende sfranzösische Postdampfschiff, ebenso wi Z

absahrende Fossdamogchisa B an. * L so wie dat am 20. sedes Tionais
· teervonoreauxageenentanzösiichenPostdampsschiffebestehthiernachvon jetzt ab wieder

eine monatlich zweimalige Verbindung nach Brasilien (Rio Janeiro), U — i -
sin nallch zweimalige Verbind g ( I ), Uruguay (Montevideo) und der Argen-

Verlin, den 18. September 1873.

Kaiserliches General-Postamt.
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5. Koufulat= Wesen.

DerKalserliche Konsul, Legationsrath Dr. Busch zu St. Petersburg, hat einen zweimonatlichen

Krlaub angetreten. Die Verwaltung des Kaiserlichen Konsulats daselbst ist dem Vize-Konsul G. Hauff
ertragen.

Der Kaiserlich deutsche Konsul von Kunkler zu Venedig ist auf seinen Antrag seiner konsularischen
Funktionen enthoben worden.

Namens des Deutschen Reichs ist:
dem zum General-Konsul der Vereinigen Staaten von Venezuela für Deutschland, mit der Reisi-

denz in Hamburg, ernannten Dr. jur. Martin J. Sanavria das Exequalur und

dem aausimam Ehristian Kruse zu Kiel das Exequatur als Königlich großbritannischer Vize-onsul dase

ertheilt worden.

G. Marine und Schiffahrt.

Die aus deutschen Häfen kommenden, nach Voulogne bestimmten Fahrzeuge unterliegen in Dünkirchen
einer Quarantaine (vergl Nr. 38, S. 298); desgleichen besteht in Pouillac vor Bordeaux und in Marseille
für alle Schiffe mit unreinen Gesundheits-Patenten, sowie in Nizza, Toulon und Monaco für Provenienzen
von Hamburg, Hauvre und den italienischen Häfen eine drei= bis fünftägige Quarantaine.

In Calais werden alle ahrzeuge ohne Gesundheits-Pab, sosern ben Ja##helt o#iner vulo 20 Tab#

beträgt, Fen untersucht und je nach dem Ermessen der Untersuchungs-Kommission einer Quarantaineunterworsen.

Die in Swansea (England) aus Memel, Königsberg, Danzig, Stettin, Hamburg, Harburg und
Altona einlaufenden Schiffe dürfen, wofern keine Krankheitserscheinungen an Bord vorhanden, nach voraus-

gegangener (#riilicher Veschau frei verkehren, bei verdächtigen Krankheitserscheinungen haben dieselben Quaran-
taine zu halten.

Im Hafen von Hull haben die von Danzig. Königsberg, Stettin, Hamburg, Havre, Rouen,
St. Petersburg, Kronstadt kommenden Schiffe, sowie sämmtliche Schiffe mit Auswanderern an Vord,
100 Yards östlich von dem Schifssjungen-Schiff Southampton behufs ärztlicher Untersuchung vor Anker zu gehen.

In den schwedischen Häfen Helsingborg und Hernösand werden die aus deutschen, von der Cholera

infizirten Hafenplätzen kommenden Fahrzeuge, bei Krankheitserscheinungen an Bord, einer 2tägigen Quarantaine
unterworfen. (Vergl. Nr. 38, S. 2.8.) .

In den portugiesischen Häfen unterliegen alle Schiffe, die Swinemünde nach dem 20. August verlassen
haben, einer Quarantaine.

Das Königlich norwegische Regierungs-Departement hat fernerweit Neufahrwasser und Altona als von
der Cholera infizirt erklart. (Vergl. Nr. 38, S. 299.)
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Fahrzeuge, welche Neapel und Castellamare nach dem 7., sowie Hamburg und die am Elbufer bele-
genen Ortschaften nach dem 4. September verlassen haben, unterliegen in den Häsen Griechenlands einer
Iltägigen Quarantalne. (Vergl. Nr. 38, S. 299.)

In den von der Cholera infizirten itallenischen Häfen können Schiffe mit unreinen Gesundheitspässen, wo-

fern auf der Reise Erkrankungsfälle nicht vorgekommen sind, nach vorausgegangener ärztlicher Beschau und
nach Erfüllung aller von der Gesundheitsbehörde geforderten Maßregeln, frei verkehren. (Vergl. Nr. 38, S. 298.)

In Odessa unterliegen die aus der Türkei und von den Donaumündungen kommenden Fahrzeuge einer

 tägigen Quarantaine, auf welche die Fahrzeit in Anrechnung gebracht wird.

In den ägyptischen Häfen besteht für alle von Marseille und Triest, sowie von Häsen Italiens und
den Küsten des Adriatischen Meeres kommenden Fahrzeuge, wenn sie keinen Arzt an Vord haben, eine
10tägige, wenn sie einen solchen mit sich führen, eine 5tägige Quarantaine.

7. Militär--Wesen.

Der Erziehungs-Anstalt des Dr. Deter zu Lichterfelde bei Berlin und der Handelsschule des Dr. Wahl
zu Erfurt ist prooisorisch gestattet worden, Entlassungsprüfungen auf Grund eines von der Aufsichtsbehörde
genehmigten Prüfungs-RNeglements und in Gegenwart eines Regierungs-Kommissars mit der Wirkung abzu-
halten, daß die über das Bestehen dieser Entlassungsprüfung ertheilten, von dem zugezogenen Regierungs-Kom-
missar beglaubigten Abgangszeugnisse von sämmtlichen Departements-Prüfsungs-Kommissionen als genügende

Zeugnissezüberdiewissenschafiliche Qnalisikation zum einjährig frelwilligen Militärdienste angenommen werden.Villn, v#en 1. tubri 1070.

Das Reichskanzler-Amt.
Delbrück.

8. Personalveränderungen re. 6

Seine Majestät der Kaiser und König haben Allergnädigst geruht, den nachfolgend genannten Beamten
der Kaiserlichen Marine die Anlegung der ihnen verliehenen fremdherrlichen — #hestahene

dem Geheimen Admiralitäts= und vortragenden Nath in der Admiralität, Heymann,
des Großherzoglich oldenburgischen Haus= und Verdienst-Ordens des Herzogs Peter Friedrich

Ludwig, Ehren-Komthurkreuz;
dem Geheimen Admiralitäts= und vortragenden Rath in der Admiralität, Dirksen,

desselben Ordens, Ehren-Komthurkrenz;
dem Rechnungs-Rath Bütow in der Admiralität,

desselben Ordens, Nitterkreuz II. Klasse;
dem Rechnungs-Rath Müller in der Admiralität,

desselben Ordens, Ritterkreuz II. Klasse;
ine-Intendantur-Sekretari ssistenten Wagener,dem Marine-J ts- Assist

des Königlich schwedischen Wasa-Ordens, Ritterkreug.

* Berlin, Carl Heymann's Verlag: aubater: Otto koeewende"n. — Druck von F. Hoffschläger in Berlin.
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